
Freitag, 6. Februar 2009 

§ 184c StGB - Scheinvolljährigkeit 
Immer wieder § 184c StGB 
Die größte Verunsicherung, die durch das Inkrafttreten des § 184 c StGB aufgetreten ist, nämlich das 
Problem der Scheinminderjährigkeit, ist durch die Aussagen des Bundesverfassungsgerichts, mit 
denen es die Verfassungsbeschwerden abgewiesen hat, stark abgemildert worden.  
Aktuell wurde jetzt auch das Gegenstück zur Scheinminderjährigkeit, nämlich die Scheinvolljährigkeit. 
Tatbestandsmäßig sind eben auch Darsteller, die zwar ohne Zweifel erwachsen aussehen, tatsächlich 
im Zeitpunkt des Drehs aber minderjährig waren. 
Ein derartiger Fall ist der der „Tracy Lords“. Tracy Lords hatte in den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts in den USA als Minderjährige mehr als 100 Pornos gedreht. Sie soll sich eines 
geliehenen Ausweises einer ihr ähnlich sehenden Person bedient haben, um den Produzenten ihre 
Volljährigkeit nachzuweisen. Da sie bereits als Minderjährige außerordentlich fraulich entwickelt war, 
kam auch niemand auf den Gedanken, dass sie minderjährig sein könnte. Da in Deutschland bis zum 
Inkrafttreten des § 184c StGB die Verbreitung von Pornografie mit Darstellern, die tatsächlich 
zwischen 14 und 18 Jahren alt sind, nicht verboten war, gab es mit Filmen der Tracy Lords hier zu 
Lande keine Probleme. Das hat sich jetzt geändert, da diese Filme jetzt auch nach deutschem Recht 
unter Jugendpornografie fallen und damit verboten sind. 
Es ist deshalb anzuraten, das Sortiment auf Filme mit Tracy Lords zu überprüfen und alle Filme, die 
Aufnahmen mit Tracy Lords beinhalten aus dem Sortiment zu entfernen und zu vernichten. 
Dasselbe gilt natürlich für Filme mit anderen Darstellern, die bei dem Dreh jünger als 18 Jahre waren. 
Einige Anbieter haben ihren Kunden bereits einschlägige Titel benannt und kostenlosen Ersatz 
angeboten. 
Bitte beachten Sie diese Hinweise und befolgen dem Ratschlag, die einschlägigen Filme zu 
vernichten 
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